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Steuer- und Arzteberatung

Mandanten-Information fiir Arzte und Zahnarzte

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

Elektroautos sollen bis 2035 weiterhin von der
Kfz-Steuer befreit bleiben. Wir stellen Thnen zu
diesem Vorhaben einen Gesetzentwurf vor. Des
Weiteren berichten wir {iber neue Vorgaben, die
ab 2026 bei der Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten durch Datenabruf in Kraft treten. Im
Steuertipp geht es um die unentgeltliche Uber-
tragung eines Familienheims auf eine Ehegat-
ten-GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen
Teilen beteiligt sind.

Kfz-Steuer

Steuerbefreiung fir Elektroautos wird
um fiinf Jahre verlangert

Elektrofahrzeuge waren bisher von der Kifz-
Steuer befreit, sofern sie erstmalig in der Zeit
vom 18.05.2011 bis zum 31.12.2025 zugelassen
worden sind. Die Steuerbefreiung galt ab dem
Tag der erstmaligen Zulassung fiir zehn Jahre,
langstens bis zum 31.12.2030.

Die Bundesregierung verwirklicht nun die im
Koalitionsvertrag vereinbarte Verldngerung der
Kfz-Steuerbefreiung fiir reine Elektrofahrzeuge.
Die Neuregelung soll im Rahmen des Achten Ge-
setzes zur Anderung des Kraftfahrzeugsteuerge-
setzes umgesetzt werden, dessen Entwurf das
Bundeskabinett bereits beschlossen hat. Mit der
vorgesehenen Neuregelung werden Neuzulassun-
gen bis 31.12.2030 befreit. Die zehnjdhrige Steu-
erbefreiung darf nunmehr ldngstens bis zum
31.12.2035 beansprucht werden. Die verldngerte

Im Januar 2026

Steuerbefreiung soll weiterhin einen Anreiz zum
Kauf von Elektroautos setzen. Die Bundesregie-
rung will durch diesen Schritt die Elektromobili-
tdt fordern, den Automobilstandort Deutschland
stiarken und Arbeitsplitze sichern.

Hinweis: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2025
bereits eine degressive Abschreibung in Hohe
von 75 % der Investitionskosten im ersten
Jahr fiir E-Autos eingefiihrt. Sie ist fiir Elek-
trofahrzeuge moglich, die in der Zeit ab dem
01.07.2025 bis zum 31.12.2027 angeschafft
wurden oder werden. Die Bruttolistenpreis-
grenze fiir E-Dienstwagen wurde zudem von
70.000 € auf 100.000 € angehoben, so dass die
fiir E-Mobilitdt geltenden Steuervergiinsti-
gungen auch hoherpreisige Fahrzeuge erfassen
(bei Anschaffung ab dem 01.07.2025).
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Finanzderivate

Wie die Einlésung von Gold-Warrants
steuerlich zu behandeln ist

Gold-Warrants sind Finanzderivate, die es Anle-
gern ermdglichen, mit dem Goldpreis zu speku-
lieren, ohne das physische Gold kaufen zu miis-
sen. Der Bundesfinanzhof hat sich kiirzlich mit
den steuerlichen Folgen der Einlosung solcher
Gold-Warrants befasst. Er hat entschieden, dass
eine zu steuerpflichtigen Kapitaleinkiinften fiih-
rende sonstige Kapitalforderung nicht deshalb
zu verneinen ist, weil der Forderungsinhaber das
Recht hat, wahlweise die Erfiillung in anderer
Weise als in Geld zu verlangen. Trifft er diese
Wahl, stellt der Vorgang eine steuerbare Einlo-
sung im Rahmen der Kapitaleinkiinfte dar.

Sonderausgaben

Freiwillige private Pflegezusatzversi-
cherung wirkt nicht steuermindernd

Beitrage zur Basiskrankenversicherung, die zur
Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungs-
niveaus erforderlich ist, und zur gesetzlichen
Pflegeversicherung sind in voller Hohe als Son-
derausgaben abziehbar. Aufwendungen fiir einen
dariiber hinausgehenden Kranken- oder Pflege-
versicherungsschutz und sonstige Vorsorgeauf-
wendungen werden nur im Rahmen eines ge-
meinsamen Hochstbetrags beriicksichtigt. Der
Hochstbetrag wird regelmifBig bereits durch die
Beitrdge zur Basisabsicherung ausgeschopft.

Der Bundesfinanzhof hilt die gesetzliche Be-
schrinkung des Sonderausgabenabzugs fiir ver-
fassungsgemil. Der Gesetzgeber habe die gesetz-
lichen Pflegeversicherungen bewusst und verfas-
sungsrechtlich zuldssig nur als Teilabsicherung
des Risikos der Pflegebediirftigkeit ausgestaltet.
Nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung
abgedeckte Kosten seien in erster Linie durch Ei-
genanteile der pflegebediirftigen Personen aus ih-
ren Einkommen oder Vermdgen aufzubringen.
Der Gesetzgeber sei daher nicht verpflichtet, auch
die tiber das Teilleistungssystem hinausgehenden
Leistungen steuerlich zu fordern.

Mietwohnungsneubau

Abriss und zeitnaher Neubau
vereiteln die Sonderabschreibung

Um den Neubau von Mietwohnungen zu fordern,
hat der Gesetzgeber bereits 2019 eine Sonderab-
schreibung fiir neu errichtete Mietwohnungen
eingefiihrt. Innerhalb der ersten vier Jahre lassen

sich iiber diese Regelung bis zu 20 % der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abzichen
(maximal 5 % pro Jahr), und zwar neben der re-
guldren linearen Abschreibung (auch neben der
neuen degressiven Abschreibung). Mittlerweile
ist jedoch Voraussetzung fiir die Sonderabschrei-
bung, dass das Neubauprojekt bestimmte (Ener-
gie-)Effizienzvorgaben erfiillt.

Laut Bundesfinanzhof (BFH) kann die Sonderab-
schreibung nicht beansprucht werden, wenn ein
Einfamilienhaus abgerissen und durch einen
Neubau ersetzt wird. Die Steuerforderung setze
voraus, dass durch die BaumalBnahme bisher
nicht vorhandene Wohnungen geschaffen wiir-
den. Dazu sei eine Vermehrung des vorhandenen
Wohnungsbestands erforderlich.

Im Streitfall hatte die Kldgerin ein sanierungsbe-
diirftiges, aber noch funktionstiichtiges Haus ab-
reiBlen lassen und auf dem Grundstiick unmittel-
bar im Anschluss ein neues Mietobjekt errichtet.
Das Finanzamt beriicksichtigte fiir den Neubau
nur die regulire Abschreibung. Der BFH besté-
tigte dieses Vorgehen. Der Zweck der Sonderab-
schreibung liegt darin, Anreize fiir die zeitnahe
Schaffung zusdtzlichen Wohnraums zu bieten
und damit die Wohnraumknappheit zu bekédmp-
fen. Dies folgt aus der Entstehungsgeschichte des
Gesetzes, das Teil der ,, Wohnraumoffensive* der
damaligen Bundesregierung war.

Der Abriss und der anschlielende Neubau einer
Immobilie ohne Schaffung eines zusétzlichen
Bestands an Wohnungen erfiillt dieses Ziel
nicht. Etwas anderes kann nur gelten, wenn der
Neubau zeitlich und sachlich nicht mit dem vor-
herigen Abriss zusammenhéangt. Im Streitfall war
aber nicht von einer solchen Ausnahme auszuge-
hen. Denn die Kligerin hatte von Anfang an ge-
plant, das abgerissene Einfamilienhaus durch ein
neues zu ersetzen, und die Bauarbeiten waren
zeitlich unmittelbar aufeinander gefolgt.

Hinweis: Nutzen Sie in allen Abschreibungs-
fragen, die sich bei Immobilien stellen, im
Vorfeld unser Beratungsangebot, um attrakti-
ve Steuervorteile nicht aufs Spiel zu setzen!

Digitalisierung

Ab 2026 riicken die Finanzamter weiter
vom Papier ab

Zum 01.01.2026 treten hinsichtlich der Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten durch Datenabruf
neue Vorgaben in Kraft. Elektronische Beschei-
de werden nach dem Willen des Gesetzgebers
nun zur Regel - das Papier wird zur Ausnahme.
Die Anderungen im Uberblick:



e Einwilligung: Eine Neufassung der Abgaben-
ordnung erlaubt den Finanzbehdrden nun,
Verwaltungsakte durch die Bereitstellung zum
Datenabruf bekanntzugeben. Steuerbescheide,
die Finanzbehorden auf Grundlage elektro-
nisch eingereichter Steuererkldrungen erlas-
sen, sollen grundsitzlich elektronisch zum
Abruf bereitgestellt werden. Im Gegensatz zur
bisherigen Rechtslage ist hierfiir keine Einwil-
ligung des Steuerzahlers mehr erforderlich.

e Widerspruch: Die elektronische Bekanntgabe
von Steuerbescheiden soll der Regelfall sein.
Die Papierform bleibt aber méglich. Der elek-
tronischen Bekanntgabe kann widersprochen
und eine einmalige oder dauerhafte Zusen-
dung von Bescheiden per Post formlos und
ohne Begriindung beantragt werden. Der An-
trag gilt jedoch nur fiir die Zukuntft.

¢ Einspruchsfrist: Ein zum Abruf bereitgestell-
ter elektronischer Bescheid gilt am vierten
Tag nach der Bereitstellung als bekanntgege-
ben. Damit beginnt auch die Einspruchsfrist.
Liegt der Bescheid zum Abruf bereit, versen-
det das Finanzamt eine Benachrichtigung mit
Hinweisfunktion, die aber fiir die Bestimmung
des Zeitpunkts der Bekanntgabe des Bescheids
grundsétzlich irrelevant ist.

Hinweis: Wir informieren Sie gerne iiber die
Umstellung auf den elektronischen Datenabruf
von Steuerbescheiden und unterstiitzen Sie,
falls Sie eine Bekanntgabe der Steuerbeschei-
de in Papierform beantragen mochten.

Krankheitskosten

Ausgaben fir Entnahme und Lagerung
von Eizellen sind nicht abziehbar

Fiir viele Menschen gehoren leibliche Kinder zu
einem erfiillten Leben dazu. Da kann es belastend
sein, wenn man aufgrund von Krankheiten schon
von vornherein weill, dass es schwierig wird,
schwanger zu werden. Oft versucht man dann al-
les, um die Wahrscheinlichkeit zu erhohen - sei
es durch die Einnahme von Medikamenten oder
auch die Entnahme von Eizellen fiir spéter. Das
Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat ge-
klart, ob Kosten einer Entnahme und Lagerung
von Eizellen abziehbar sind.

Die 35-jahrige Kldgerin war am polycystischen
Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom) erkrankt, das
einen Schwangerschaftseintritt erschweren kann.
Sie wollte zwar nicht gleich, aber irgendwann
spater Kinder bekommen. Je weiter die Krankheit
jedoch voranschreitet, desto geringer wird die
Wabhrscheinlichkeit einer Schwangerschaft. IThre
behandelnde Arztin empfahl ihr daher eine Lage-
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rung von Eizellen zur spéteren Verwendung. Die
Klagerin machte darauthin im Jahr 2022 Auf-
wendungen fiir eine Kryokonservierung als au-
Bergewohnliche Belastungen geltend. Das Fi-
nanzamt beriicksichtigte die Kosten jedoch nicht,
da sie nicht zwangsléufig entstanden seien.

Auch die Klage vor dem FG blieb erfolglos.
Grundsitzlich konnen Krankheitskosten als au-
Bergewohnliche Belastungen beriicksichtigt
werden - so etwa die Kosten einer kiinstlichen
Befruchtung als Behandlungsmethode bei orga-
nisch bedingter Sterilitdt. Durch das PCO-Syn-
drom wird die Fertilitdt aber nur eingeschrinkt
und eine Schwangerschaft erschwert. Daher hatte
die Arztin nur eine Empfehlung zur Lagerung der
Eizellen zu einer spiteren Verwendung ausge-
sprochen. Im Rahmen des PCO-Syndroms hétte
es allerdings noch andere Behandlungsmdglich-
keiten gegeben. Auch die Tatsache, dass die von
der behandelnden Arztin ausgestellten Rechnun-
gen auf ,,Social Freezing® lauteten, sprach gegen
eine medizinische Indikation fiir die Eizellenent-
nahme. Des Weiteren wurde in den Rechnungen
die Umsatzsteuer von 19 % ausgewiesen, was da-
rauf hindeutet, dass keine umsatzsteuerfreie Heil-
behandlung erbracht wurde.

Hinweis: Bei einem Social Freezing mangelt
es an der Zwangslaufigkeit, so dass diese
MafBnahme keine Heilbehandlung mit thera-
peutischem Zweck darstellt.

Beitragsbemessungsgrenzen

Besserverdiener missen 2026 hohere
Sozialabgaben leisten

Der Gesetzgeber hat die Beitragsbemessungs-
grenzen in der Sozialversicherung angehoben. Ab
dem 01.01.2026 miissen Gutverdiener dadurch
hohere Beitrdge fiir die gesetzliche Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung zahlen, wahrend
Normalverdiener und ihre Arbeitgeber von der
Anderung nicht betroffen sind.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung ist von
5.512,50 € auf 5.812,50 € pro Monat gestiegen.
Das diese Grenze iibersteigende Einkommen
bleibt beitragsfrei. Gleichzeitig wurde die Versi-
cherungspflichtgrenze, ab der ein Wechsel in die
private Krankenversicherung moglich ist, von
6.150 € auf 6.450 € im Monat angehoben.

Auch in der Rentenversicherung sind die Ober-
grenzen gestiegen: Die Beitragsbemessungsgren-
ze wurde von 8.050 € auf 8.450 € pro Monat er-
hoht. Das Durchschnittsentgelt zur Berechnung
der Rentenpunkte wurde fiir 2026 vorldufig auf
51.944 € festgesetzt (2025: 50.493 €).
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Hinweis: Die Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenzen richtet sich nach der Lohnent-
wicklung. Besserverdienende werden ab 2026
spiirbar starker belastet, wihrend die Sozial-
abgaben fiir Durchschnittsverdiener stabil
bleiben sollen.

Umfrage

Digitale Gesundheitshelfer zwischen
Bewusstsein und Uberforderung

Digitale Gesundheitsangebote wic Apps und
Wearables gewinnen im Alltag nicht nur an Be-
deutung und stirken das Gesundheitsbewusstsein
- sie sorgen zugleich fiir Uberforderung. Eine re-
priasentative Onlinebefragung des ECC Koln mit
501 Teilnehmern im August 2025 zeigt: 42 % der
Befragten geben an, dass digitale Gesundheitsan-
gebote ihnen helfen, sich mehr mit der eigenen
Gesundheit auseinanderzusetzen. Bei den 18- bis
29-Jahrigen steigt dieser Wert sogar auf 57 %.
Gleichzeitig probiert aber nur ein kleiner Teil
gern neue digitale Gesundheitsangebote aus
(27 %; bei den Jiingeren 45 %).

Die Vielzahl an Angeboten fiihrt jedoch vielfach
zu Orientierungsschwierigkeiten. 43 % der Nut-
zer geben an, den Uberblick zu verlieren. Bei
denjenigen, die digitale Gesundheitslosungen
bisher nicht nutzen, sehen 57 % keinen Vorteil
fiir den eigenen Bedarf, 25 % fehlt das Vertrau-
en und 21 % haben Datenschutzbedenken. Denn
Vertrauen spielt eine zentrale Rolle. Uber drei
Viertel der Nutzer geben an, dass ihr Vertrauen
steigt, wenn Apps in Tests wie denen von Stif-
tung Warentest gut abschneiden (84 %), ihre
Wirksamkeit durch Studien belegt ist (83 %) oder
die Krankenkassen die mit ihnen verbundenen
Kosten erstatten (81 %). Dariiber hinaus wiin-
schen sich viele Nutzer personalisierte Unterstiit-
zung (79 %), schnellen Zugang zu Informationen
(79 %) sowie praktische Alltagshilfen wie die
Organisation von Arztterminen (77 %).

Auch bei der Informationssuche zu medizini-
schen Themen zeigen sich Unterschiede nach Al-
tersgruppen. Arzte genieBen iiber alle Alters-
gruppen hinweg das hochste Vertrauen (gesamt:
70 %; Jingere: 50 %). Wihrend die Gesamtheit
der Befragten vorrangig Suchmaschinen (47 %)
und Apotheken vor Ort (40 %) nutzt, greifen jiin-
gere Nutzer vermehrt auf KI-Chatbots wie
ChatGPT zuriick (41 %) und setzen sie zur ersten
Orientierung bei Symptomen oder zur Medika-
menteninformation ein.

Genutzt werden digitale Gesundheitsangebote vor
allem in den Bereichen Privention und Fitness

(47 %) sowie Erndhrung und Lebensstil (45 %).
Andere Bereiche wie allgemeine Arztkontakte
(28 %), Medikamentenmanagement (22 %) oder
psychische Gesundheit (17 %) werden deutlich
seltener abgedeckt.

Steuertipp

Einlage eines Familienheims in eine
Ehegatten-GbR ist schenkungsteuerfrei

Eheleute konnen sich untereinander ein selbst-
bewohntes Familienheim schenken, ohne dass
dabei Schenkungsteuer entsteht. Diese Schen-
kungsteuerbefreiung ist auch anwendbar, wenn
ein Ehegatte ein in seinem Eigentum stehendes
Familienheim in eine Ehegatten-GbR einlegt, an
der die Eheleute zu gleichen Teilen beteiligt sind.
So lésst sich ein aktuelles Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) auf den Punkt bringen.

Im Streitfall waren der Kldger und seine Ehefrau
je zur Hilfte Gesellschafter einer im Jahr 2020
durch notariell beurkundeten Vertrag errichteten
GbR. Die Ehefrau war Alleineigentiimerin eines
mit einem Wohnhaus bebauten Grundstiicks, das
die Eheleute selbst zu eigenen Wohnzwecken
nutzten (Familienheim). In derselben notariellen
Urkunde {ibertrug die Ehefrau das Familienheim
unentgeltlich in das Gesellschaftsverméogen der
GbR. Die hierdurch zugunsten des Ehemannes
bewirkte Berechtigung an dem Grundstiick be-
zeichneten die Ehegatten als unentgeltliche ehe-
bedingte Zuwendung durch die Ehefrau. Der
Kldger gab eine Schenkungsteuererkldrung ab
und beantragte die Steuerbefreiung fiir ein Fami-
lienheim. Das Finanzamt gestand dem Ehemann
die beantragte Steuerbefreiung jedoch nicht zu
und forderte Schenkungsteuer ein.

Der BFH hat sich fiir die Steuerfreistellung aus-
gesprochen. Zivilrechtlich hatte durch die unent-
geltliche Ubertragung zwar die GbR als eigen-
stindige Rechtstragerin das Eigentum an dem be-
bauten Grundstiick erlangt. Fiir die Schen-
kungsteuer wird aber der an der GbR als Gesell-
schafter beteiligte Ehegatte als bereichert ange-
sehen (in Hohe des hilftigen Miteigentumsanteils
an dem Familienheim). Daher ist es folgerichtig,
auch fiir die Frage der Steuerbefreiung auf den
bereicherten Gesellschafterehegatten abzustellen
und ihm die Steuerbefreiung zu gewéhren.

Mit freundlichen Grifien

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



	Kfz-Steuer
	Steuerbefreiung für Elektroautos wird um fünf Jahre verlängert
	Finanzderivate

	Wie die Einlösung von Gold-Warrants steuerlich zu behandeln ist
	Sonderausgaben

	Freiwillige private Pflegezusatzversicherung wirkt nicht steuermindernd
	Mietwohnungsneubau

	Abriss und zeitnaher Neubau  vereiteln die Sonderabschreibung
	Digitalisierung

	Ab 2026 rücken die Finanzämter weiter vom Papier ab
	Krankheitskosten

	Ausgaben für Entnahme und Lagerung von Eizellen sind nicht abziehbar
	Beitragsbemessungsgrenzen

	Besserverdiener müssen 2026 höhere Sozialabgaben leisten
	Umfrage

	Digitale Gesundheitshelfer zwischen Bewusstsein und Überforderung
	Steuertipp

	Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR ist schenkungsteuerfrei

